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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

17.03.1928 

Geschäftszahl 

0668/27 

Rechtssatz 

Die Unterlassung der Verständigung des Eigenjagdbesitzers durch persönliche Zufertigung der Kundmachung 
über die Aufforderung zur Geltendmachung der Eigenjagdbefugnis (§ 10 Abs 1 und 3 JG) bildet eine Verletzung 
der dem Eigenjagdbesitzer durch das Jagdrecht gewährleisteten Rechte. 


